
599 bei Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. l

Bericht
des

Finanz- und Budgetausschusses,

über die

Vorlage der Staatsregierung (583 der Beilagen), betreffend das Gesetz zur
vorläufigen Regelung der Besoldung der Personen des militärischen Berufs-

standes Militärbesoldungsübergangsgesetz.

Die Borlage der Staatsregierung deckt sich in den Grundsätzen mit dem Gesetze zur vorläufigen
Regelung der Besoldung der Zivilstaatsangestellten.

Die auf eine Zeitvorrückung bezüglichen Bestimmungen des Besoldungsübergangsgesetzes für die
Zivilstaatsangestellten wurden in die Vorlage der Staatsregierung nicht übernommen, da für die Beruss-
militärpersoncn eine Dienstpragmatik mit Zeitvorrücknng in die Bezüge höherer Rangklassen noch nicht
besteht.

Der Ausschuß hat sich der Vorlage der Staatsregierung im allgemeinen angeschlossen. Bezüglich
der Bezüge der Gagisten ohne Rangklasse und Berufsunterosfiziere erfolgte eine Erhöhung der Ansätze
insofern, als die mit Beamtenzertifikat Beteilten einen Grundgehalt von jährlich 3600 K erhalten sollen.
Der dritte Absatz des § 4 wurde hierdurch überflüssig.

Tie Ansätze für die II. und UI. Rangklasse in § 1 wurden gestrichen, da Personen dieser
Rangklassen^.in der österreichischen Wehrmacht nicht in Betracht kommen.

Im 'Übrigen wurden nur noch einige textliche Änderungen in der Absicht vorgenommen, die
Bestimmungen der Vorlage schärfer zu fassen und dadurch etwaige Unklarheiten zu vermeiden.

Im Lause der Beratung wurde vom Abgeordneten Dr. Danneberg die beigedruckte Entschließung
beantragt, welche vom Ausschüsse angenommen worden ist.

Der Ausschuß stellt somit den Antrag:

„Das Haus wolle dem beigeschlossenen Gesetzentwürfe in der Fassung des Ausschusses die Zustimmung . . /
erteilen und die angeschlossene Entschließung zum Beschlüsse erheben." / l / 2

Wien, 19. Dezember 1919.
n

Schiegl,
Obma n nstell Vertreter.

Schönsteiner,
Berichterstatter.

1

599 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Ausschussbericht (gescanntes Original) 1 von 11

www.parlament.gv.at



I

I

%

X

599 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Ausschussbericht (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



599 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 3

Gesetz
vom.

* /

.zur

vorläufigen Regelung der Besoldung der Personen des militärischen
Berufsstandes. (Militärbesoldungsübergangsgesetz.)

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

Borlage der Staatsregieruilg: '

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf
alle aktiven Bernssmilitärpersonen österreichischer
Staatsbürgerschaft, die sich zur österreichischen Wehr¬
macht gemeldet haben und bei österreichischen
militärischen oder sonstigen österreichischen staatlichen
Stellen tatsächlich Dienste versehen, Anwendung.

1. Abschnitt. '

Bestimmungen für Offiziere nnd Gleichgestellte.

s 1.

Grundgehalt.

Die ^aktiven Offiziere und Gleichgestellten der
li. bis XI. Rangklasse erhalten an Stelle der
bisherigen Gage nnd des Qnartiergeldes famt
Möbelzins einen Grundgehalt in nachstehenden
Beträgen:

Anträge des Ausschusses:

Wird gestrichen.

I. Abschnitt.

Bestimmungen für Offiziere und Gleichgestellte.

Grundgehalt.

Die aktiven Offiziere und Gleichgestellten der
IV. bis XI. Rangklasse erhalten, an Stelle ber
bisherigen Gage und des' Quartiergeldes samt
Möbelzins einen Grundgehalt in nachstehenden
Beträgen:

[
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599 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Staatsregierung:

8 2.

Lorrückung innerhalb der Rangklassen.

Anträge des Ausschusses:

8 2.

Vorrückung innerhalb der Rangklassen.

(ij Die im § 1 dieses Gesetzes bestimmten > (i) Die im 8 1 dieses Gesetzes bestimmten
Grundgehalte erhöhen sich , j Grundgehalte erhöhen sich

a) nach je 4 Jahren: j a) nach je 4 Jahren:
in der HL, IV. und V. RaugUasie mul in der [] IV. und V. Rangklasse um

2000 X; ‘ ;2000 K;

b) nach je 3 Jahren: b) nach je 3 Jahren:

in der VI. Rangklasse um. 1000 K j in der VI. Rangklasse um
.. .. VII. - .. .... 800 .. 'I - - VII.

VIII 600

c) nach je 2 Jahren:

in der IX., X. und XI. Rangklasse .um
300 X.

(2) Durch diese Erhöhungen darf der im § 1
für die nächsthöhere Rangklasse festgesetzte Grund¬
gehalt nicht überschritten werden.

8 3-

Adjuten.

ci) Die aktiven Offiziers- und Beamtenanwärterj
jener Kategorien, für die vollständige Hochschul-!
bildung vorgeschrieben ist, erhalten ein Adjutum von
jährlich 3000 X, die übrigen Offiziers- und Be¬
amtenanwärter ein solches von 2400 X.

(2, Eine Erhöhung des Adjutums während der
Dienstzeit als Offiziers- oder Beamtenanwärter tritt
nicht ein.

VIII.

1000 x
. 800 „

600 „

e) nach je 2 Jahren:

in der .IX., X. und XL Rangklasse um
300 X.

(2) Unverändert.

Adjuten. .

Unverändert.

II. Abschnitt.

Bestimmungen für ' Gagisten ohne Rang klaffe
und Bernfsunteroffiziere.

8 4.

Grundgehalt und dessen Erhöhung.

II. Abschnitt.

Bestimmungen für Gagisten ohne Rangklasse
und Bernfsunteroffiziere.

8 4.

Grundgehalt und dessen Erhöhung.

(1) Der Grundgehalt der aktiven Gagisten ohne. u> Der Grundgehalt jener aktiven Gagisten
Rangklasse und Bernfsunteroffiziere beträgt jährlich i ohne Rangklasse und Bernfsunteroffiziere, die
3000 X " ■ das Beamtenzertifikat bereits besitzen oder die

Bedingungen für die Beteilung mit dem Beamten-
! Zertifikat erfüllen, beträgt jährlich 3600 X, der
j aller übrigen aktiven Gagisten vhue Rangklasse
und Bernfsunteroffiziere jährlich 3000 k<

(2) Dieser Grundgehalt erhöht sich nach je! (■>) Unverändert.
2 Jahren um 200 X, !
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599 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 5'

Vorlage der Staatsregiening:

(3) Inwieweit Ga giften ohne Raugklasse und
Berufsunteroffiziere, die das Beamtenzertifikat bereits
besitzen oder die Bedingungen für die Beteilung
mit dem Beamtenzertifikat erfüllen, anders zu be¬
handeln sein werden, bleibt einer gesetzlichen Regelung
Vorbehalten.

III. Abschnitt.

Gemeinsame Bestimmungen.

Ortsznschlag.

(1) Zur Erleichterung der Lebensführung erhalten
Berufsmilitärpersonen, deren Dienstort Wien ist
(Bezugsklasse I), vom Grundgehalte einschließlich
der Erhöhungen (ß 2) einen Zuschlag von 30 vom
Hundert; jene, deren "Dienstort ein bisher in die
I. oder II. Aktivitätszulagenklasse der Zivilstaats¬
angestellten eingereihter Ort ist (Bezugsklasse II),
erhalten vorn Grundgehalt einschließlich der Er¬
höhungen einen Zuschlag von 20 vom Hundert;
solche, deren Dienstort ein bisher in die III. oder
IV. Aktivitatszulagenklasse der Zivistaatsangestellten
eingereihter Ort ist (Bezugsklasse III), erhalten vom
Grundgehalt einschließlich der Erhöhungen einen
Zuschlag von 10 vom Hundert.

(2) Durch Vollzugsanweisung können auch einzelne
bisher in die III. oder IV. Aktivitätszulagenklasfe
eingereihte Orte in die Bezugsklasse II eingereihtj
werden, wenn die örtlichen Preisverhältnisse es
rechtfertigen.

(3) Der Ortszuschlag ist um jenen Mindestbetrag
zu erhöhen, der erforderlich ist, damit der Jahres¬
bezug, der dem Angestellten an Grundgehalt (ein¬
schließlich der Erhöhungen) und Ortszuschlag zu-
konnnt, durch 12 teilbar ist.

8 6.

Teuerungszulagen.

(1) Alle Berussmilitärpersonen, auf die die Ab¬
schnitte 1 und II dieses Gesetzes Anwendung finden,
erhalten eine zur Ruhegeuußbemessung nicht an¬
rechenbare, abbaufühige Teuerungszulage von jähr¬
lich 2400 IV

(2) Zu dieser Teuerungszulage erhalten die
Berufsmilitärpersonen, deren Dienstort ein bisher
in die III. oder IV. Aktivitätszulagenklasse der
Zivilstaatsangestellten eingereihter Ort ist, einen
Zuschlag von jährlich 806 K; solche, deren Dienst¬
ort ein in die I. oder II. Aktivitätszulagenklasse

Anträge des Ausschusses:

Wird gestrichen.

III. Abschnitt.

Gcmeinsame Best!mrnnngen.

8 5.

Ortszuschlag.

Unverändert.

8 6.

T e it c r u ngsz u l a g.e n.

(1) Alle Berufsmilitärpersonen, auf die die Ab¬
schnitte 1 und II dieses Gesetzes Anwendung finden,
erhalten eine zur Ruhegennßbemessung nicht an¬
rechenbare, abbanfähige Teuerungszulage von jähr¬
lich 2400 K.

(2) Zu dieser Teuerungszulage erhalten die
Bernfsinilitärpersvnen, deren Tienstort ein bisher
in die III. oder IV. Aktivitätszulagenklasfe der
Zivilstaatsangestellten eingcreihter Ort ist, einen
Zuschlag von jährlich 801 K: solche, deren Dienst¬
ort ein in die I. oder,11.'Aktivitätszulagenklasfe
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599 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Stantsregiernug:

der Zivilstaatsangestellten eingereihter Ort ist, einen
Zuschlag von jährlich 1608 K und solche, deren
Dienstort Wien ist, einen Zuschlag von 2400 X.

(3) Überdies erhalten alle in Absatz 1 bezeichneten
Berufsmilitärpersonen für jedes Kind, das nach den
geltenden Vorschriften für einen staatlichen Ver-
forgungsgenuß in Betracht käme, das 21. Lebens¬
jahr noch nicht vollendet hat und als unversorgt
anznsehen ist, eine zur Ruhegennßbemessnng nicht
anrechenbare Teilerungsznlage von jährlich 1200 K,

Gleitende Zulage.

(1) Außer den im § 6 festgesetzten Teuerungs¬
zulagen wird allen im § 6, Absatz 1, bezeichneten
Berufsnülitärpersonen eine gleitende Zulage nach
Maßgabe folgender Bestimmungen gervährt:

. 1. Diese Zulage ist dazu bestimmt, die für
die einzelne Berufsmilitärperson, die etwaige
Gattin und die etwa für die Teuerungszulagen im
Sinne des § 6, Absatz in Betracht kommenden
Kinder nach der Gesamtkopfzahl entfallenden Mehr¬
auslagen zu decken, die sich aus den seit dem
1. November 1919 vorgenommenen, beziehungs¬
weise noch durchzuführenden Erhöhungen der amtlich
festgesetzten Preise für die vorschriftsmäßigen Ver¬
brauchsurengen von Mehl, Brot, Fett und Zucker
gegenüber den amtlichen Preisen derselben Ber-
brauchsmengen nach dem Stande vom 31. Oktober
1919 ergeben haben, beziehungsweise jeweils
ergeben werden.

2. Das Allsmaß der gleitenden Zrllage >vird
für jede einzelne' Bernfsmilitärperson durch den
nach der vorstehend bezeichneten Gegenüberstellung
für den Mann, beziehungsweise für' ihn und die
im vorstehenden Absatz genannten Familienangehörigen
sich ergebenden Mehrbetrag und einen Zuschlagi
gebildet, der für Berufsmilitärpersonen, deren'
Dienstort ein bisher in die IH. oder IV. Aktivitäts-
zulagentlasse der Zivilstaatsangestellten ein gereihter
Ort ist, mit 45 vom Hundert; für solche, deren
Dienstort ein bisher in die I. oder II. Aktivitäts-
zulagentlasse der Zivilstaatsangestellten eingereihter
Ort ist, mit 60 vom Hundert und solche mit dem
Dienstorte Wien mit 75 vom Hundert fest¬
gesetzt ist.

3. Die Auszahlung der gleitenden Zulage in
dern im Absatz 2 festgesetzten Ausmaß wird mit ;
Ende jedes Monates auf Grund der von: Staats- J
amt für Volksernährung dem Staatsamte für
Finanzen entsprechend rechtzeitig bekanntzugebenden:
Mehrbeträge stattfinden.

(2) Im Falle einer Herabsetzung der Preise der.
staatlich bewirtschafteten obangeführten Lebensmittel j

Anträge des Ausschusses:

der Zivilstaatsangestellten eingereihter Ort ist, einen
Zttschlag von jährlich 1608 bi nnb solche, deren
Dienstort Wien ist, einen Zuschlag von 2400 ist.

(3) Überdies erhalten alle in Absatz 1 bezeichneten
Berufsmilitärpersonen für jedes Kind, das nach den
geltendeti Vorschriften für einen staatlichen Ver¬
sorgungsgenuß in Betracht kärne, das 21. Lebens¬
jahr noch nicht vollendet hat und als unversorgt

- anzusehen ist, eine zur Ruhegenußbemessung nicht
! anrechenbare Teuerungszulage von jährlich 1200 bi.

Gleitende Zutage.

Unverändert.

I
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599 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Staatsregierung:

tritt in gleicher Weise eine Verminderung der glei¬
tenden Zulage ein.

(I) Die den Berufsmilitärpersonen im Verwal¬
tungswege für die Monate November und Dezember
1919 schon zugewendeten Vorschüsse auf die gleitende
Zulage gelten als eint für diese Monate endgültig
gewährte Zuwendung.

§ 8.

Übernahme der Abzüge.

Die Staatsregierung wird ermächtigt, die
Verfügung zn treffen, daß die Steuern, Diensttaxen,
Ouittungsstempelgebühren und obligatorischen Pen¬
sionsbeiträge, welche von den im vorhinein festge¬
setzten stehenden Aktivitätsbezügen der unter dieses
Gesetz fallenden Berufsmilitärpersonen im Abzugs¬
wege einzuheben sind, bis auf weiteres vom Staate
zur Zahlung übernommen werden.

Anfallstermine der Dienstbeznge.

(1) Beförderungen und Erhöhungen des Grund¬
gehaltes finden künftig nur mit Wirksamkeit vom
1. Jänner oder 1. Juli statt.

(2) Bei Neuaufnahmen von Berufsmilitärpersonen
aller Arten gilt als Anfallstag für die Erhöhung
des Grundgehaltes der nächstfolgende der beiden
vorbezeichneten Termine.

8 10.

Ruhegenußbemesfungsgrundlage und Peu-
fionsbeiträge.

(i) Die zur Bemessung der einmaligen Ab¬
fertigungen und der fortlaufenden Ruhegenüsse an¬
rechenbaren Aktivitätsbezüge (Ruhegeunßbemeffungs-
grundlage) sind:

1. Der Grundgehalt samt den Erhöhungen,

2. jener Teil der nächsten anfallenden Er¬
höhung, der im Zeitpunkte der Versetzung in den
Ruhestand auf die für diese Erhöhung anrechen-j
baren ganzen Jahre entfällt,

3. der Ortszuschlag,

4. Zulagen, insoweit sie als für die Ruhe- ;
genußbemeffnng anrechenbar erklärt wurden.

Anträge des Ausschusses

8 2
s O.

Übernahme der Abzüge.

Unverändert.

Ansallstermine der Dienstbezüge.

Unverändert.

8 10.

P c u s i v u s b c m e f j n n g.

(i) Bersorgungsansprüche ergeben sich ans
diesem Gesetze nicht.

(2) Die Pensivnsbczii.qe jener BernfsMilitär-
personeu, die in die österreichische Wehrmacht
übernommen werden, sind nach den gleichen
Grundsätzen zu bemessen, wie die der Zivilstaats-
angestcllten.
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8 599 der Beilagen. -— Konstituierende Nationalversammlung. Konstituierende

Vorlage der Staatsregierung:
|

(2) Die Pensionsbeiträge sind mit dem im §15
des Gesetzes vom 14. Mai 1896, R. G. Bl.
Nr. 84, § 3 des Gesetzes vom 24. Mai 1906,
R. G. Bl. Nr. 195, und Artikel IV, § 2 des
Gesetzes vom 19. Februar 1907, R. G. Bl. Nr. 34,
festgesetzten Ausmaße von der jeweiligen Rnhegenuß-
bemessungsgrnndlage (Absatz 1) zu bemessen.

0)

Anträge des Ausschusses:

ich Absatz 2 unverändert.

IV. Abschnitt.

Mcrgaugsbestiminnngcn für die beim Jnkraft-

IV. Abschnitt.

Übergangsbestimmungen für die beim Inkraft¬
treten dieses Gesekes int aktiven Dienst stehenden ! treten dieses Gesetzes im aktiven Dienst stehenden

Bernfsmilitiirpersonen. Berufsmilirärpersonen.

(r) Die Einreihung in das neue Gehaltsschemaj
erfolgt für die in Rangklassen Eingereihten ent-.
sprechend ihren, derzeitigen rangklassenmäßigen Be- j
zügen. Hierbei sind zum Grundgehalte die den Rang->
klaffen entsprechenden Erhöhungen so ostmal hinzu¬
zuschlagen, als die Vorrückungsfrist (§ 2) in der j
effektiven Dienstzeit in ihrer gegenwärtigen Rang¬
klaffe enthalten ist. Bei jenen, deren letzte Be- I
förderung spätestens mit Wirksamkeit vom 1. No-!
vember 1918 erfolgt ist, ist für jedes der Kalender¬
jahre 1914 bis 1918, in welchem die Berufs-!
Militärperson durch mindestens sechs Monate aktiv!
war, ein halbes Jahr gntzurechnen.

(2) Gagisten ohne Rangklasse und Berussunter-;
offiziere erhalten zum Grundgehalt die aus der!
Gesamtdienstzeit ermittelte Anzahl von Erhöhungen;
von dieser Gesamtdienstzeit ist ein Zeitraum von
drei Jahren abzurechnen.

(3) Hierbei erübrigte Bruchteile der Borrückungs-
frist sind für den Ansall der nächsten Erhöhung
gutzurechnen.

8 11.

Unverändert.

12. 12.

Neuregelung der Anfallstermine der Dienst-! Neuregelung der Anfallstermine der Dienst¬
bezüge. j bezöge.

Bei der Bestimmung des Ansalltages für die j Unverändert.
Erlangung höherer Bezüge ist nach folgenden Grund-!
sähen vorzugehen:

a) fiele der Ansallstag nach den geltenden Be¬
stimmungen in die Zeit vom 1. Jänner bis
einschließlich 31. März oder vom 1. Juli
bis einschließlich 30. September, so hat als
Anfallstag nach dieseni Gesetze der 31. De¬
zember des Vorjahres oder der 30. Juni
desselben Jahres zu gelten:
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Vorlage der Staatsregierung:

b) fiele der Anfallstag in die Zeit vvm 1. April
bis einschließlich 30. Juni oher vom 1. Ok¬
tober bis einschließlich 31. Dezember, so hat
als Anfallstag nach diesem Gesetze der
30. Juni oder der 31. Dezember des gleichen
Jahres zu gelten.

Erganzungszulagen. ^

Der etwaige Ausfall an Bezügen, den einzelne
Berufsmilitärpersonen durch die vorstehenden Be-,
stimmungen erleiden, ist durch eine Personalzulage
auszugleichen. Diese wird nach Maßgabe erlangter
höherer Bezüge eingezogen werden.

V. Abschnitt.

Schlnßbestimumngen.

8 14.

Aus die tut Zeitpunkte des Inkrafttretens
dieses Gesetzes mit Wartegebühr beurlaubten oder
in den Ruhestand versetzten Berufsmilitärpersonen
ist dieses Gesetz nicht anwendbar.

#

Amrüge des Ausschusses:

8 13.

E r g ä n z u n g s z u l a g e n.

Unverändert.

V. Abschnitt.

S ch l ußb oft i m mu n gen.

8 14.

(i> Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden
auf alle aktiven Bernfsmilitärpersonen öster¬
reichischer Staatsbürgerschaft, die sich zur öster¬
reichischen Wehrmacht gemeldet haben, Anwendung
wenn sie

1. im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bei österreichischen militärischen oder
sonstigen österreichischen staatlichen Stellen (aus¬
genommen die bisher liquidierenden Stellen} tat¬
sächlich Dienste versehen, oder

2. seit 1. November l 018 durch mindestens
sechs Monate bei einer österreichischen militärischen
oder sonstigen österreichischen staatlichen Stelle
oder bei einer bisher liquidierenden Stelle tat¬
sächlich Dienste versehen haben und in einer nach
dem Staatsvertrage von St. Germain zur Re¬
publik Österreich gehörenden Gemeinde heimat-
berechtigt sind.

<-»> Nolkswehrosfizierc sind hinsichtlich der Be¬
stimmungen dieses Gesetzes den Bernfsoffizieren
gleichzustellen.

(») Die Bersorgungsbrzüge der Berussmilitär-
personen, die anläßlich des Abbaues öer'srnheren
Wehrmacht aus dem aktiven Verhältnisse aus-
scheiden, werden durch ein besonderes Gesetz ge¬
regelt werden.
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10 599 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Staatsregierung:

8 15.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz
zur vorläufigen Regelung der Besoldung der Zivil¬
staatsbeamten, Unterbeamten und Diener und der
Vvlksbeauftragten (Besoldnngsübergangsgesetz) in
Wirksamkeit.

8 16.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist die
Staatsregierung betraut.

8 16.

Unverändert.

Anträge des Ausschusses:

8 15.

Unverändert.
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•A

Entschließung.

"Die Regierung wird aufgefordert, das Militärabbauqesetz der^
vorzulegen." - ' - Nationalversammlung ehestens

Staalsdruckerei. 130^21»
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